
Wo stelle ich meinen Antrag zur 
Bewilligung eines PENDINGStuhles? 

 
 
 

BfA       LVA 
 

- Angestellte     -  Arbeiter (über 15 J. renten- 
(über 15 J. rentenversichert)   versichert) 
 
 
 

 

Arbeitsamt     Hauptfürsorgestelle 
 

-  Arbeiter (über 5 J.   -  Beamte 
 rentenversichert)    - Bechterew-Kranke 
- Angestellte (über    - schwerbehindert, 
 5 J. rentenversichert)   - 30% behindert und 
- arbeitslos,      gleichgestellt 
- 30% behindert und   - 50% schwerbehindert 
 arbeitslos      und beschäftigt 
- 50% schwerbehindert 

und arbeitslos 
 
 
 

Krankenkasse    Berufsgenossenschaft 
 
(Präventionsleistung)    - Unfallverhütung 
- Rückenprobleme    - Beratung und Betreuung 
        nach Unfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folgende Indikationen verlangen nach einem 
Wechsel von Sitzen/dynamisches Sitzen am 
Arbeitsplatz, um Zwangshaltungen durch 
starres Sitzen zu vermeiden: 
 
 
 
 
 
 
 

Degenerative      statische Wirbelsäuleninsuffizienz 
Bandscheibenerkrankungen   - Skoliose 
- Vorwölbung (Protrusion)   - Runddrücken 
- Vorfall (Prolaps-NPP)  - Flachrücken 
       - Hohlkreuz 
 
Zustand nach Bandscheiben- 
Operationen     systemische Skeletterkrankungen 
       (Osteoporose) 
Wirbelgleiten bei 
Spondylolisthesis     M. Bechterew (Einsteifung der 
       Wirbelsäule) 
Spondylolyse 
       Spondylitis 
Pseudospondylolisthesis 
       M. Scheuermann 
Spondylarthrose 
       Erkrankungen aus dem Bereich der 
Facettensyndrom     Beinveneninsuffizienzen werden 
       durch Dauersitzen verschlimmert: 
Lumbalgien 
       Varizen (Krampfadern) an Ober-  
Lumboischialgien     und Unterschenkeln 
       Beckenvenenthrombosen 
Osteochondrosen     Lymphaufstau im 
(Knorpelschaden der    Becken/Beinbereich 
Wirbelkörper) 
 
 
 
 
 
 
 



Wer kann einen Antrag auf Bezuschussung 
eines dynamischen Stuhles stellen? 
 

• Jeder, der eine hauptsächlich sitzende Tätigkeit ausübt. 
 

• Nach einer Bandscheibenoperation 
 

• Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes 
 

• Um Funktionseinschränkungen durch Behinderungen 
auszugleichen 

 

• Mit einer spezifischen medizinischen Begründung des 
behandelnden Facharztes 

 

• Chroniscche Rücken- und Nackenbeschwerden mit 
wiederholter Arbeitsunfähigkeit 

 

• Im Rahmen von Umschulugsmaßnahmen, um eine Tätigkeit 
ausführen zu können 


